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stattungen für Neugeborene, mit Artikeln für die 
Wartung und Pflege der Kinder sowie mit Artikeln 
der Frauenhygiene sicherzustellen.

§ И
(1) Im Interesse des Gesundheitsschutzes der Frau 

und der Förderung der Geburtenzunahme ist eine 
künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft nur 
zulässig, wenn die Austragung des Kindes das Leben 
oder die Gesundheit der schwangeren Frau ernstlich 
gefährdet oder wenn ein Elternteil mit schwerer 
Erbkrankheit belastet ist. Jede andere Unterbre
chung der Schwangerschaft ist verboten und wird 
nach den bestehenden Gesetzen bestraft.

(2) Die Schwangerschaftsunterbrechung darf nur 
mit Erlaubnis einer Kommission durchgeführt wer
den, die sich aus Ärzten, Vertretern der Organe des 
Gesundheitswesens und des Demokratischen Frauen
bundes zusammensetzt. Die Mitglieder der Kommis
sion unterliegen der Schweigepflicht. Die Verletzung 
der Schweigepflicht wird mit Gefängnis bestraft.

(3) Die Unterbrechung der Schwangerschaft darf 
nur von Fachärzten in Krankenhäusern durchge
führt werden.

(4) Das Nähere wird durch eine Verordnung ge
regelt, die das Ministerium für Arbeit und Gesund
heitswesen im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Justiz erläßt.

II.
Ehe und Familie

§ 12
Eine gesunde Familie ist einer der Grundpfeiler 

der demokratischen Gesellschaft. Ihre Festigung ist 
eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik.

§ 13
Die Gleichstellung von Mann und Frau im gesell

schaftlichen Leben bedingt ihre Gleichstellung im 
Familienrecht. Gesetze und Bestimmungen, die eine 
Beschränkung oder eine Minderung der Rechte der 
Frau im Familienrecht festlegten, sind mit Inkraft
treten der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik aufgehoben worden.

§ 14
Die Eheschließung hat für die Frau keine Ein

schränkung oder Schmälerung ihrer Rechte zur 
Folge. Das bisherige Alleinbestimmungsrecht des 
Mannes in allen Angelegenheiten des ehelichen 
Lebens ist zu ersetzen durch das gemeinsame Ent
scheidungsrecht beider Eheleute. Insbesondere soll 
über die Wahl des Wohnsitzes und der Wohnung, 
über die grundsätzlichen Fragen der Haushaltsfüh
rung, über die Erziehung der Kinder" usw. nur ge
meinsam entschieden werden.

§ 15
Durch die Eheschließung darf die Frau nicht ge

hindert werden, einen Beruf auszuüben oder einer 
beruflichen Ausbildung und ihrer gesellschaftlichen 
und politischen Fortbildung nachzugehen, auch wenn 
hierdurch eine zeitweihge örtliche Trennung der 
Eheleute bedingt wird.

§ 18
(1) Die elterliche Sorge, die das Recht und die 

Pflicht umfaßt, für die Kinder und ihr Vermögen zu 
sorgen, sowie das Recht, die Kinder zu vertreten, 
steht beiden Eheleuten gemeinschaftlich zu.

(2) Das Vormundschaftsgericht hat einem Eltern
teil, der allein die elterliche Sorge hat, auf Antrag 
oder, wenn es im Interesse des Kindes geboten ist, 
von Amts wegen einen Beistand zu bestellen.

(3) Das Sorgerecht der Frau für ihre Kinder aus 
früheren Ehen erlischt nicht mit ihrer Wiederver
heiratung.

§ 17
(1) Die nichteheliche Geburt ist kein Makel. Der 

Mutter eines nichtehelichen Kindes stehen die vollen 
elterlichen Rechte zu, die nicht durch die Einsetzung 
eines Vormundes für das Kind geschmälert werden 
dürfen. Zur Regelung der Ansprüche gegen den 
Vater sollen die unteren Verwaltungsbehörden nur 
noch als Beistand der Mutter tätig werden.

(2) Der Unterhalt, den die Mutter für das nicht
eheliche Kind zu beanspruchen hat, soll sich nach der 
wirtschaftlichen Lage beider Eltern richten.

§ 18
Das Ministerium der Justiz hat der Regierung bis 

Ende des Jahres 1950 einen den Grundsätzen dieses 
Abschnitts entsprechenden Entwurf eines Familien
rechtsgesetzes vorzulegen.

Ш.
Die Frau ln der Produktion und der Schutz ihrer Arbeit

§ 19
(1) Auf der Grundlage der Gleichberechtigung ist 

den Frauen in erhöhtem Maße die Arbeit in der In
dustrie, im Transportwesen, in der Kommunalwirt
schaft, im Handelswesen, in den Maschinen-Ausleih- 
stationen und Volksgütern, in allen Organen der 
staatlichen Verwaltung, der Volksbildung, des Ge
sundheitswesens und anderen Institutionen der Deut
schen Demokratischen Republik zu ermöglichen. Die 
Arbeit der Frauen in der Produktion soll sich nicht 
auf die traditionellen Frauenberufe beschränken, 
sondern auf alle Produktionszweige erstrecken, ins
besondere der Elektroindustrie, der Optik, des Ma
schinenbaues, der Feinmechanik, der Holz- und 
Möbelindustrie, der Schuhindustrie sowie des Bau- 
und graphischen Gewerbes.

(2) Die Arbeitsbedingungen sind den physischen 
Besonderheiten der Frau anzupassen.

§ 20
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Re

publik und die Regierungen der Länder sowie die 
Direktoren der volkseigenen und ihnen gleichge
stellter Betriebe, der Maschinen-Ausleihstationen 
und der volkseigenen Güter, sowie die Inhaber von 
Privatbetrieben haben zur.Förderung der Frau in der 
Produktion folgende Voraussetzungen zu schaffen:

a) Den Frauen ist eine ihrem Wissen und ihren 
Fähigkeiten entsprechende Arbeit in den Be
trieben zu übertragen.


